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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Geschäftsführer des Vereins

Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V.
 

erteilte uns auf Grund des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 20.10.2022 den Auf trag zur Prü-

fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 un ter Einbe zie hung der Buch führung ge mäß §§ 316 ff.

HGB.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vor-

schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns unter Beachtung des Prüfungsstandards IDW PS 450 n.F.

"Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer er-

stellt.

Der Bericht ist an die Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. gerichtet.

Den Jahresabschluss für das vorhergehende Geschäftsjahr haben wir ebenfalls geprüft und am

02.09.2022 Be richt er stattet.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurden wir beauftragt, weitergehende, gesetzlich nicht

geforderte Aufgliederungen und Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses abzugeben.

Wir haben diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen in der Anlage V die ses Prü fungsbe rich-

tes dargestellt. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die

"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom

1. Januar 2017" maßgebend, die als Anlage beigefügt sind.

Die Überlassung unseres Prüfungsergebnisses (Prüfungsberichtes oder sonstiger von uns erstellter Un-

terlagen) an andere Personen als unseren Auftraggeber erfolgt nur unter der Voraussetzung des Einver-

ständnisses des Empfängers, dass unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen, insbesondere die darin ver-

einbarte Haftungsbegrenzung, im Verhältnis zu dem Empfänger Anwendung finden.
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30.08.2023 den fol gen den

un ein geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verein

Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V.,Saarbrücken 

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und

der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, ein schließ lich der

Dar stel lung der Bilanzierungs- und Be wertungsmethoden - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beige fügte Jahresabschluss in al-

len wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute geltenden han delsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des

Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses“ unseres Bestäti gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Saarländische Krankenhausgesellschaft

e.V. unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif ten und haben unsere

sonstigen deut schen Berufspflichten in Über einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für un ser Prü fungsurteil zum Jahresabschluss

zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen, für alle Kaufleute gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent spricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wort lich für die internen Kontrollen, die sie in Überein stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

not wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit des Vereins zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der

Grundlage des Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
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li che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü-

fungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein stimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder

Unrichtigkeiten resul tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent scheidungen von Adressaten be-

einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal scher Darstellungen im

Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-

terner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle gungsmethoden sowie die

Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange wandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an

der Fähigkeit des Vereins. zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da zugehörigen Angaben im

Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan gemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünfti ge Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unterneh-

mens tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung

sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in ternen Kontrollsystem, die wir während unserer

Prü fung feststellen."
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C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 83.803,37 ab.

Die Eigenkapitalquo te des Vereins be trägt 92,1 %. 

Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtsjahr gegeben. Am Ende des Geschäftsjahres be tru-

gen die liquiden Mittel T€ 967.
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D. PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

I. Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss zum 31.12.2022 unter Einbeziehung der Buchführung ge prüft.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur

Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzung be achtet sind.

Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, die Aufstellung des Jahresabschlusses so wie die Er tei-

lung der erforderlichen Auskünfte und Nachweise liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Ver-

treters des Vereins.

Unsere Aufgabe erstreckt sich demgegenüber auf die Abgabe eines Urteils über den Jahresab-

schluss, das sich auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung ergibt.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Vereins, insbesondere ob al le

Wag nisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auf-

trags zur Jahresabschlussprüfung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften (z. B. Steuerrecht, Arbeitsrecht etc.)

gehört nur insoweit zu unseren Aufgaben, als sich daraus Rückwirkungen auf den Jahresabschluss 

ergeben.

Auf die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände und außerhalb der Rechnungsle-

gung begangene Ordnungswidrigkeiten ist die Abschlussprüfung ihrem Wesen nach nicht ausge-

richtet.

II. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung fand in den Monaten Juli und August 2023 in unseren Geschäftsräumen statt. Wir ha-

ben Art und Um fang der Prü fung, so weit nicht aus nachste hen dem Be richt er sichtlich, in unseren

Ar beits unter lagen fest ge hal ten.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit dem un ein ge schränkten Be stäti-

gungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Vorjahresabschluss).

Unsere Prüfung nahmen wir unter Beachtung der Vorschriften der §§ 316 ff. HGB sowie der in den

entsprechenden Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) niedergelegten

Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vor.
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Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Vereins oder

die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs.

4a HGB).

Unsere Prüfungsstrategie basierte auf einem risikoorientierten Prüfungsansatz. Sie erforderte zu-

nächst eine vorläufige Einschätzung des Umfelds, der Lage, der Geschäftsrisiken und des internen

Kontrollsystems des Vereins. Ferner erfolgte eine Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehl-

aus sa ge so wohl auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch auf Aussageebene, das

heißt für die Abbildung einzelner Arten von Geschäftsvorfällen und für einzelne Kontensalden und

Ab schlussan gaben. Daraufhin wurden Prüfungsziele identifiziert sowie die Art und der Umfang der

ein zelnen Prüfungshandlungen ausgewählt.

Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prüfungsstrategie und

Prüfungszielen haben wir folgende Schwerpunkte unserer Prüfung festgelegt:

· Anlagevermögen,

· Personalaufwendungen,

· Umsatzerlöse.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zeichnet sich durch einen bei Vereinen die-

ser Größe üblichen ge ringen Grad an Funktionstrennung aus. Zwecks Beurteilung von Angemes-

sen heit und Wirksam keit dieses Systems haben wir uns ausreichende Kenntnisse über den Um-

gang der Un terneh menslei tung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Ge schäfts-

prozes se im Unter nehmen verschafft. Daher umfassten die Prüfungshandlungen zur Er-

langung von Prüfungsnachweisen im Wesentlichen Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungs-

hand lungen.

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Auskunftspersonen haben alle erforderli chen Auf-

klärungen und Nachweise erbracht. 

Die Geschäftsführung hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt,

dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31.12.2022 alle bilanzierungspflichtigen Ver-

mögens werte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwen-

dungen und Erträge ent halten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.
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E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher des Vereins sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchfüh-

rung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den ge-

setzlichen Vorschrif ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der deutschen, für alle Kaufleute gelten den han-

delsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Vereins Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. 

sind alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deut-

schen Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Normen der Satzung beachtet. 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist ordnungsgemäß aus den Büchern

und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen entwickelt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte sind

korrekt aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Dabei wur den nachste hen de Grund sät ze be ach tet:

a. Bestandsnachweise

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind ordnungsgemäß nachgewiesen.

b. Bewertung

Wegen der Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten verweisen wir auf die

Anga ben im Anhang (Anlage I/3), sowie Abschnitt E.II.1. des Prüfungsberichtes.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

c. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Gliede-

rungsvorschriften der §§ 266 Abs. 2 und 3 sowie 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkosten verfahren).

d. Anhang

Der Anhang enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Er-

läute rungen.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Der Jahresabschluss des Vereins Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. ist von den ge-

setzlichen Vertretern hinsichtlich Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt worden.

Im Übrigen verweisen wir bezüglich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die entspre-

chen den An gaben im Anhang (Anlage I/3).

2. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus-

wir kun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer

Prü fungshand lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

3. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsver-

merk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt.
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III. Analyse des Jahresabschlusses

1. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 83.803,37 ab. Über die Be-

hand lung des Jahresüberschusses hat die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vor stan-

des noch zu ent schei den.

Einzelheiten sind aus der als Anlage I/2 beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung und den ent-

spre chen den Auf glie de run gen und Erläuterungen in Anlage V ersichtlich.

2. Vermögenslage

Der Aufbau des Vereinsvermögens und die Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegen-

über der Vorjahresbilanz sind aus der in Anlage I/1 dargestellten Bilanz zum 31.12.2022 ausrei-

chend er sichtlich und in Anlage V ausführlich erläutert.





 
 
 

Anlagen 



SAARLÄNDISCHE KRANKENHAUSGESELLSCHAFT E.V. Anlage I/1

1. BILANZ ZUM 31.12.2022

A K T I V A 31.12.2022 31.12.2021 P A S S I V A 31.12.2022 31.12.2021
___________ € € € _____________ € € €

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 705,22 1.151,18 I. Rücklagen

II. Sachanlagen 1. Freie Rücklage 76.360,67 76.360,67
2. Betriebsmittelrücklage 454.701,16 454.701,16

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.430,58 18.150,67 531.061,83 531.061,83

III. Finanzanlagen II. Gewinnvortrag 406.260,18 333.390,39

Beteiligungen 45.000,00 45.000,00 III. Jahresüberschuss 83.803,37 72.869,79
    1.021.125,38 937.322,01

108.135,80 64.301,85

B. RÜCKSTELLUNGEN

B. UMLAUFVERMÖGEN Sonstige Rückstellungen 62.217,00 61.494,00

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
C. VERBINDLICHKEITEN

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 42.092,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 19.937,53 39.105,83 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.483,91 8.156,06
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Be- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.483,91 

teiligungsverhältnis besteht 647,02 2.436,74 (Vj: € 8.156,06)
4. Sonstige Vermögensgegenstände 11.722,13 12.062,14 2. Sonstige Verbindlichkeiten 21.277,75 13.606,18

32.306,68 95.697,32 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.277,75
(Vj: € 13.606,18)

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 967.661,56 860.579,08 davon aus Steuern: €  19.319,11 (Vj: € 11.555,19)
999.968,24 956.276,40 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:€ 0,00 (Vj: € 0,00) 24.761,66 21.762,24

1.108.104,04 1.020.578,25 1.108.104,04 1.020.578,25
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2022

des Ver eins Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V., Saarbrücken, den folgenden uneingeschränk-

ten Be stäti gungs ver merk:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Verein

Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V., Saarbrücken

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. – bestehend aus der

Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis

zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs me-

tho den – ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beige-

fügte Jahresabschluss in al len wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung

der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses“ unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Saarländische Krankenhausgesellschaft

e.V. unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schrif ten und haben unsere sonstigen deut schen Berufspflichten in Über einstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und

geeignet sind, um als Grundlage für un ser Prü fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für alle Kaufleute gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
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spricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant wort lich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not wendig bestimmt haben,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit des Vereins. zur Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch li-

che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü fungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten be einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach weise, die ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.

das Außerkraftsetzen in terner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollsystem, um Prü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-

sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs urteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins

abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-





Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 O
hn

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

V
er

la
ge

s 
is

t e
s 

ni
ch

t g
es

ta
tte

t, 
di

e 
Vo

rd
ru

ck
e 

ga
nz

 o
de

r t
ei

lw
ei

se
 

na
ch

zu
dr

uc
ke

n 
bz

w
. a

uf
 fo

to
m

ec
ha

ni
sc

he
m

 o
de

r e
le

kt
ro

ni
sc

he
m

 W
eg

e 
zu

 v
er

vi
el

fä
lti

ge
n 

un
d/

od
er

 z
u 

ve
rb

re
ite

n.
  

©
 ID

W
 V

er
la

g 
G

m
bH

 · 
Te

rs
te

eg
en

st
ra

ße
 1

4 
· 4

04
74

 D
üs

se
ld

or
f 

Anlage III



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 

Anlage III
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Rechtliche Grundlagen

Firma: Saarländische Krankenhausgesellschaft 

Rechtsform: eingetragener Verein

Eintragung ins Vereinsregister: VR Nr. 2366

Sitz: Saarbrücken

Anschrift: Talstraße 30, 66119 Saarbrücken

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gründung: 27.10.1950

Vereinssatzung: Satzung vom 27. April 1961, zuletzt geändert durch Beschluss

der Mitgliederversammlung vom 09.09.2008

Mitgliedschaft: Der Verein ist Mitglied der Deutschen Krankenhausgesell schaft

e.V.

Zweck des Vereins: Nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet.

Verfolgung ausschließlich und unmittelbar gemeinnütziger 

Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der

Ab gabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Krankenhauswesens im

Saarland und insbesondere:

1. die Behandlung grundsätzlicher Fragen des Krankenhauswe-   

    sens soweit Belange der Mitglieder berührt werden 
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2. die Interessenvertretung der Mitglieder

3. die Beratung der saarländischen Behörden bei der Vorberei-    

    tung und Durchführung von Gesetzen und Verordnungen und   

    die Abgabe von Stellungnahmen zu Krankenhausfragen

4. die Pflege des Erfahrungsaustausches und die Beratung, ge-   

    gebenfalls die Vertretung der Mitglieder in grundsätz li chen An- 

    gelegenheiten

5. die Wahrnehmung der allgemeinen Mitwirkungsrechte nach     

    den allgemeinen Rechtsvorschriften für das Krankenhaus-        

    wesen

6. die Beteiligung am Pflegesatzverfahren nach dem Kranken-     

    hausfinanzierungsgesetz und die Begleitung und Beratung der 

    Krankenhausträger in den Pflegesatzverhandlungen

7. die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der                 

    Mitarbeiter der Krankenhäuser.

Zweckbetrieb: Der Verein betreibt die Geschäftsstelle der Landes ar beits gemein-

schaft zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben sowie zur Umset-

zung der ein rich tungs- und sek to ren über grei fenden Quali tätssi-

cherung im Saarl and (G-LAG-S). Diese Ge schäftsstel le wird als

Zweck be trieb geführt; sie stellt ei nen eigenen Jah res ab schluss

auf, der als Nachweis zur Mittel ver wendung dient.

Eigenkapital: zum Bilanzstichtag € 1.021.125,38

Beteiligungen: Der Verein ist mit jeweils € 10.000,00 an der Deutsche Kranken-

haus Trust Center und Informationsverarbeitung GmbH und Kran-

ken haus-  Bera tungs- und Seminargesellschaft mbH und mit

€ 25.000,00 an der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förde rung

der Pflegeausbil dung im Saarland mbH beteiligt.
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Organe: 1. Mitgliederversammlung

2. Vorstand

Zur Durchführung der Geschäfte bestellt der Vorstand einen Ge-

schäftsführer.

Vorstand: Der Vorstand hat mindestens acht, höchstens zwölf ehrenamtli-

che Mitglieder, die zusammen mit ihren Stellvertretern durch die

Mit gliederversammlung unter Berücksichtigung der gruppenmäßi-

gen Zusammensetzung der Gesellschaft für zwei Jahre gewählt

wer den.

Vorstandsvorsitzende waren im Berichtsjahr:

bis 20.10.2022;

- Herr Dr. Christian Braun, Vorsitzender

- Herr Manfred Klein, stellvertretender Vorsitzender

ab 20.10.2022:

- Herr Manfred  Klein, Vorsitzender

- Herr Bernd Mege, stellvertretender Vorsitzender

Der Vorstand beschließt über die ihm durch Satzung zugewiese-

nen An ge le genheiten bzw. über die durch die Mitgliederversamm-

lung über tragenen Angelegenheiten.

Dem Vorstand obliegt insbesondere:

  - die Einberufung der Mitgliederversammlung

  - die Bestellung des Geschäftsführers

  - die Führung der laufenden Geschäfte

  - die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan und den            

     Jahresbericht zur Vorlage an die Mitgliederversammlung
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Mitgliederversammlung: Mitglieder können die Träger der im Saarland gelegenen Kran ken-,

Heil- und Pflegeanstalten und ihre Spitzenverbände sein.

Im Berichtsjahr sind 20 Mitglieder vertreten.

Als oberstes Organ der Krankenhausgesellschaft beschließt die

Mitgliederversammlung über alle Angelegenheiten, soweit die Sat-

zung nicht eine andere Zuständigkeit bestimmt.

Über Geschäfte von erheblicher finanzieller Bedeutung außerhalb

des Haushaltsplanes kann nur die Mitgliederversammlung be-

schlie ßen. Gleiches gilt für das Eingehen finanzieller Verpflich-

tungen.

Beschlussfassung über

den Vorjahresabschluss:

Die Mitgliederversammlung hat die Vorjahresrechnung am

20.10.2022 fest gestellt.

In derselben Mitgliederversammlung wurde dem Vorstand für sei-

ne Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Versicherungsschutz: Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes,

insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend hoch

ver sichert sind, ist nicht Gegenstand unseres Auftrages.
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AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN DER POSTEN

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2022

Wegen der Bestandsnachweise und Bewertung wird auf den Hauptteil, Gliederungspunkt E.I. und wegen

der Be wer tung auf den Anhang Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Bei den Beträgen handelt es sich um Angaben in €, sofern nichts anderes vermerkt ist.

1. BILANZ

A K T I V A

 31.12.2022 31.12.2021

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 705,22 1.151,18

Software

Die Software wird linear abgeschrieben.

II. Sachanlagen 62.430,58 18.150,67

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 62.430,58 18.150,67

Büroeinrichtung 25.824,59 18.149,67
Fuhrpark 36.605,99 1,00

62.430,58 18.150,67

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anfangsstand 274.465,68 262.740,16
Zugang 63.313,46 12.146,33
Abgang 57.056,61 420,81
Endstand 280.722,53 274.465,68
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Abschreibungen

Anfangsstand 256.315,01 248.964,54
Zugang 19.018,49 7.771,28
Abgang 57.041,55 420,81
Endstand 218.291,95 256.315,01

Restbuchwerte 62.430,58 18.150,67

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist aus dem in Anlage I/4 

dargestellten Anlagengitter ersichtlich. 

Die Zugänge betreffen neben Büroeinrichtung und Software im Berichtsjahr insbesondere ein PKW

(T€ 49).

Die planmäßige Abschreibung wird nach der linearen Methode vorgenommen.

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 45.000,00 45.000,00

Beteiligungen an der "Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH"

(DKTIG mbH) sowie an der "Krankenhaus Beratungs- und Seminargesellschaft mbH" (KBSG mbH) 

je weils in Höhe von € 10.000,00. 

Desweiteren besteht eine Beteiligung an der "Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Pfle-

geausbildung im Saarland mbH - GFP Saar" in Höhe von € 25.000,00.

Summe Anlagevermögen 108.135,80 64.301,85

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 32.306,68 95.697,32

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 0,00 42.092,61

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 19.937,53 39.105,83

Personalkostenerstattungen QBS 0,00 18.749,11
Forderungen gegen G-LAG-S 19.937,53 6.085,50
sonstige QBS 0,00 14.271,22

19.937,53 39.105,83

Die Forderungen betreffen im Berichtsjahr anteilige Kosten, insbesondere für Personal (T€ 17).
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3. Forderungen gegen Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 647,02 2.436,74

Die Forderung gegen KBSG beinhaltet Auslagen für Kopien und Telekommunikation.

4. Sonstige Vermögensgegenstände 11.722,13 12.062,14

Forderungen gegen QBS (Umsatzsteuer) 10.866,42 6.865,08
Umsatzsteuer 295,97 4.698,13
Ford. ggü. Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz 559,74 447,80
Genossenschaftsanteile Sparda-Bank 0,00 51,13

11.722,13 12.062,14

 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 967.661,56 860.579,08

1. Kassenbestand 14,95 14,95

Der Kassenbestand stimmt mit dem Kassenbuch überein und ist durch ein Aufnahmepro tokoll zum

Bi lanz stichtag belegt.

2. Guthaben bei Kreditinstituten 967.646,61 860.564,13

         DKB

Das ausgewiesene Bankguthaben ist durch gleichlautenden Tagesauszug des Kreditinstituts nach-

gewiesen.

Summe Aktiva 1.108.104,04 1.020.578,25
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P A S S I V A
 

A. EIGENKAPITAL

I. Rücklagen 531.061,83 531.061,83

1. Freie Rücklage 76.360,67 76.360,67
2. Betriebsmittelrücklage 454.701,16 454.701,16

531.061,83 531.061,83

II. Gewinnvortrag 406.260,18 333.390,39

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.10.2022 wurde das Jahresergebnis 2021 auf

neue Rechnung vorgetragen.

III. Jahresüberschuss 83.803,37 72.869,79

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 62.217,00 61.494,00

Die Entwicklung der Rückstellungen im Berichtsjahr stellt sich wie folgt dar:

stand
Anfangs-

Auflösung =
Verbrauch =

A
V Zuführung Endstand

a) Urlaub 34.405,00 34.405,00 V 30.993,00 30.993,00

b) Überstunden 17.815,00 17.815,00 V 19.626,00 19.626,00

c) Prüfungs- und Beratungskosten 6.274,00 4.165,00 V 6.489,00 8.598,00

d) Nebenkosten 3.000,00 1.185,61 V 1.500,00 3.000,00
314,39 A

314,39 A
61.494,00 57.570,61 V 58.608,00 62.217,00
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Die Rückstellungen sind nach unseren Feststellungen dem Grunde und der Höhe nach notwendig

und ausreichend hoch be mes sen; ein weiterer Rückstellungsbedarf wurde nicht festgestellt. Die

ausgewiesenen Rückstellungen um fassen im Einzelnen:

zu a) und b) 

Verpflichtung aus nicht in Anspruch genommenem Urlaub bzw. geleisteten Überstun den; die

Be wertung erfolgt mit dem Brutto vergütungsan spruch der Arbeitnehmer, erhöht um die an tei li-

gen so zia len Ab ga ben.

zu c)  Voraussichtliche Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022.

zu d)  Mietnebenkosten 2021 und 2022.

C. VERBINDLICHKEITEN 24.761,66 21.762,24

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 3.483,91 8.156,06

Die Verbindlichkeiten sind in einer Saldenliste zusammengestellt, die mit den Sachkonten abge-

stimmt ist. Zum Prüfungszeitpunkt waren alle Verbindlich keiten beglichen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten 21.277,75 13.606,18

Kampagne 1.777,42 1.930,99
Lohn- und Kirchensteuer 12.773,20 11.555,19
Umsatzsteuer 6.545,91 0,00
Verrechnungskonto G-LAG Lohn und Gehalt 181,22 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung 0,00 120,00

21.277,75 13.606,18

Summe Passiva 1.108.104,04 1.020.578,25
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2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

1. Umsatzerlöse 1.011.438,80 973.878,89

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Mitgliedsbeiträge SKG 755.667,00 724.146,00
Mitgliedsbeiträge DKG 198.577,50 193.567,24

954.244,50 917.713,24
Kostenerstattung Ausgleichsfonds 27.570,09 27.845,79
Mieterträge 22.080,00 20.748,00
Kfz-Nutzung 6.731,04 6.731,04
Kostenerstattung KBSG 500,00 500,00
Sonstige 313,17 340,82

1.011.438,80 973.878,89

Der Mitgliedsbeitrag für die SKG beträgt € 105,00 (Vj: € 102,00) pro Bett für Akut-Krankenhäuser,

€ 27,00 (Vj: € 26,00) pro Bett für Re ha-Einrichtungen und 123.816,00 € (Vj.: 118.490 €) für die Uni-

versi täts klini ken des Saarl an des.

Die Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Krankenhausgesellschaft (€ 27,39 pro Bett, Vj: € 26,44) wur-

den an die se ab geführt (vgl. GuV-Posten 5).

2. Sonstige betriebliche Erträge 17.723,80 8.651,44

a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen 
des  Anlagevermögens 10.484,94 0,00

Erlöse aus Anlagenabgängen 10.500,00 0,00
Restbuchwerte -15,06 0,00

10.484,94 0,00

b) Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen 314,39 0,00

c) Übrige sonstige betriebliche Erträge 6.924,47 8.651,44

Zinsen und Unfallversicherung (T€ 1) sowie Krankengeldzu schüs se (T€ 6).
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3. Personalaufwand 535.765,90 547.936,08

a) Löhne und Gehälter 426.544,89 442.541,37

Löhne und Gehälter 414.818,91 439.357,24
Aushilfslöhne 7.380,00 2.880,00
Vermögenswirksame Leistungen 399,00 435,59
Pauschale Lohn- und Kirchensteuer 314,88 224,88
Fahrtkostenerstattung Wohn./Arbeitsstätte 2.183,04 0,00
Löhne und Gehälter 1.449,06 0,00
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben) 0,00 -356,34

426.544,89 442.541,37

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 109.221,01 105.394,71

Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung 80.906,90 80.747,22
Direktversicherung 28.221,97 22.659,98
Unfallvers. jährlich 0,00 377,83
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 92,14 1.609,68

109.221,01 105.394,71

Im Berichtsjahr waren 9 Mitarbeiter/-innen (davon 2 Teilzeit und 2 geringfügig) beschäftigt.

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 20.062,10 8.828,51

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 389.532,67 352.896,47

a) Raumkosten 69.542,40 65.202,49

Miete 66.936,00 62.796,00
Gas, Strom, Wasser 1.335,60 1.493,44
Reinigungskosten 916,54 867,00
Mietnebenkosten Vorjahr 208,25 0,00
Instandhaltung 146,01 46,05

69.542,40 65.202,49

Den Mietaufwendungen stehen Mieterträge aus der Untervermietung gegenüber. 

Die Saarländische Krankenhausgesellschaft vermietet an G-LAG-S Räume im Erdgeschoss. 

b) Versicherungen, Beiträge, Gebühren 3.917,89 3.890,99

Versicherungen 3.761,34 3.751,07
Sonstige Abgaben 156,55 139,92

3.917,89 3.890,99
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c) Beiträge DKG 198.577,50 193.567,24

d) Repräsentations- und Reisekosten 3.748,88 3.226,50

Reisekosten Arbeitnehmer 1.484,60 882,70
Reisekosten  Vorstand 799,20 0,00
Aufwand Vorstandssitzungen 672,18 1.269,30
Reisekosten Geschäftsführer 499,10 459,50
Geschenke 293,80 615,00

3.748,88 3.226,50

e) Verwaltungskosten 68.640,72 58.316,97

Projekt Datenportal 15.487,92 15.519,49
Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten 9.459,83 9.816,77
Kosten Erweiterter Landesausschuss § 116b 2.500,00 2.500,00
Kosten Schiedsstelle 1.827,84 6.618,02
Aufwand für Server Mitteilungsdatenbank 3.948,40 4.235,95
Telefon, Porto 2.494,67 2.382,22
Zeitschriften, Bücher 1.855,15 2.322,81
Fortbildungskosten 1.736,00 2.010,00
Bürobedarf 809,54 1.512,60
Wartung Kopierer 1.203,18 1.199,52
Instandhaltung 514,78 336,21
Betriebsausflug 1.385,00 0,00
Vernetzungsprojekt / Homepage 7,14 7,14
Internet Stick 319,68 319,26
Gutachterkosten 20.472,59 4.309,29
Sonstiges 2.900,64 4.735,15
Sonstiger Aufwand 1.718,36 0,00
Aufwand für elektronisches Archiv 0,00 195,04
Wartungskosten für Hard- und Software 0,00 297,50

68.640,72 58.316,97

f) Kosten der Mitgliederversammlung 6.575,19 0,00

g) Kfz-Kosten 12.472,07 5.898,69

Betriebskosten 6.917,19 4.033,73
Reparaturen 3.719,50 375,19
Kfz-Versicherungen 1.620,38 1.351,77
Sonstige Kfz-Kosten 215,00 138,00

12.472,07 5.898,69

h) Sonstige Kosten 6.951,00 292,07
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Freiwillige Sozialleistungen 6.951,00 200,00
Sonstiges 0,00 92,07

6.951,00 292,07

i) sonstige Aufwendungen 19.107,02 22.501,52

Arxes Tolina Cloud 18.057,44 21.430,52
SVB-IT Kühnert Datenschutz 1.049,58 1.071,00

19.107,02 22.501,52

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,44 0,52

7. Jahresüberschuss 83.803,37 72.869,79
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